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Luzern

Rechtschreibreform1 ©

Brief des SVDS an den
deutschen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Luzern / Zürich, 28. Nov. 1995

Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) in Bern teilt
uns mit, daß die Frage der Rechtschreibreform wegen der Einsprache
des bayerischen Kultusministers vertagt und Ihnen zur Konsultation
(oder zum Entscheid?) vorgelegt worden ist. Das ist deshalb erstaunlich,
weil die Delegation der Bundesländer vor der Konferenz in Wien die

Zustimmung der zuständigen Organe eingeholt hatte.

Uns scheint der offizielle Einbezug des deutschen Bundeskanzlers in diesen

Entscheid sehr problematisch. Wir erlauben uns daher, Ihnen unsere
Bedenken vorzutragen.

Vorausschicken möchten wir, daß sich der Schweizerische Verein für die

deutsche Sprache (SVDS), der seit 51 Jahren die Zeitschrift «Sprachspiegel»

herausgibt, immer auch mit der Rechtschreibreform befaßt hat. Er
hat auch vor Jahrzehnten den schweizerischen Dudenausschuß gegründet,

der der Dudenredaktion Vorschläge für die Behandlung des

schweizerischen Wortgutes unterbreitet und also für die Helvetismen im Duden

zuständig ist.

In allen Ausschüssen, die sich seit 1945 mit der Frage der Rechtschreibreform

auseinandergesetzt haben, saßen Mitglieder und Delegierte aus

unserem Kreis. Deshalb sind wir auch zur Mitarbeit in der Expertenkommission

eingeladen worden, die sich während Jahren unter dem Vorsitz

von Herrn Professor Horst Sitta, Universität Zürich, parallel zur
deutschen und zur österreichischen Arbeitsgruppe mit der Vorbereitung
eines gemeinsamen Vorschlags beschäftigt hat.
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Vergleiche auch die Texte auf Seite 163 ff. © und auf Seite 179 f. ©.
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Die Expertenkommissionen in Deutschland (früher auch in der DDR), in
Österreich und in der Schweiz haben offiziell den Auftrag erhalten, einen
solchen Vorschlag aller deutschsprachigen Länder vorzulegen, was nach
jahrelangen Diskussionen und Studien schließlich gelungen ist. Die
Arbeit ging von wissenschaftlichen Überlegungen aus, berücksichtigte aber
stets auch die praktische, finanzielle und politische Durchsetzbarkeit.
Die Länderkommissionen sind «zu Hause» ermächtigt worden, an der
Konferenz in Wien verbindliche Beschlüsse zu fassen.

Da die deutsche Kultur gemeinsamer Besitz der deutschen
Sprachgemeinschaft in verschiedenen Staaten ist, arbeiteten die Ausschüsse
getrennt, trafen sich aber regelmäßig, um zu einer gemeinsamen Lösung zu
gelangen.

Die jetzige Entwicklung - die vollständige oder teilweise Delegierung des
Entscheids an den Bundeskanzler - scheint uns kaum vertretbar, denn es
stellt sich die Frage: Entscheiden nicht die deutschsprachigen Länder
gemeinsam über die Bechtschreibreform, sondern tut dies in letzter
Instanz der deutsche Bundeskanzler?

Diese Frage stellt sich deshalb besonders dringend, weil ja weder in
Deutschland noch in der Schweiz die Kulturhoheit uneingeschränkt beim
Bund liegt. Die Mitwirkung des deutschen Bundeskanzlers bei der
Rechtschreibreform zieht also einige wichtige Probleme nach sich: Steht er
über dem österreichischen Bundeskanzler und über dem schweizerischen

Bundespräsidenten? Oder muß die Frage schließlich auf einem
«Komma-Gipfeltreffen» der drei Staatsoberhäupter entschieden werden?

Wir sind der Meinung, daß diese Frage auf der für die Kultur zuständigen

Ebene der verschiedenen Staaten beschlossen werden soll, wobei wir
uns bewußt sind, daß die Zuständigkeiten gerade in der Schweiz sehr
kompliziert geregelt sind. Insbesondere betonen wir aber, daß die drei
Länder gleichberechtigt entscheiden sollen, so daß es nicht zu einem
letztinstanzlichen Urteilsspruch des deutschen Bundeskanzlers kommen
dürfte.

Diese Frage beschäftigt nicht nur unsern Verein, sondern alle
Deutschschweizer und zweifellos auch die Österreicher.

Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Bedenken in Ihre Überlegungen
miteinbeziehen, und grüßen Sie freundlich.

Der Präsident: Johannes Wyss Der Geschäftsführer: Werner Frick
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